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 Veröffentlicht am 03.11.1986

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Unterlassen der Anrede "Herr" oder "Kollege" in einer - noch dazu nicht unmittelbaren - Korrespondenz ist

ebensowenig disziplinär wie das Weglassen von akademischen und sonstigen Titeln.
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